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Was genau nachgewiesen werden muss: 

Alle betroffenen Personen, die mindestens ein Jahr alt sind, müssen eine 
Masernschutzimpfung oder eine Masernimmunität nachweisen. Alle Personen, die 
mindestens zwei Jahre alt sind, müssen mindestens zwei Masernschutzimpfungen 
nachweisen oder (zum Beispiel durch eine bereits durch die 1. Masernschutzimpfung 
erworbene) ausreichende Immunität gegen Masern. Die gesetzlichen Vorgaben 
orientieren sich an den Empfehlungen der STIKO. Wer wegen einer medizinischen 
Kontraindikation nicht geimpft werden kann, ist ausgenommen (§ 20 Absatz 8 Satz 4 
IfSG). 

 

Verfahren bei ehrenamtlich Tätigen oder Praktikanten: 

Ob jemand unter die Impfpflicht fällt, hängt davon ab, ob diese Person regelmäßig 
(nicht nur für wenige Tage) und nicht nur zeitlich vorübergehend (nicht nur jeweils 
wenige Minuten, sondern über einen längeren Zeitraum) in der Einrichtung tätig ist. 
Auch ehrenamtlich Tätige und Praktikanten sind erfasst. 

 

Wie die Einhaltung der Impfpflicht kontrolliert wird: 

Die betroffenen Personen müssen der Leitung der jeweiligen Einrichtung gegenüber vor 
Beginn ihrer Betreuung oder ihrer Tätigkeit folgenden Nachweis vorlegen: 

1) einen Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form einer Anlage zum 
Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei ihnen ein Impfschutz gegen 
Masern besteht, 

2) ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei ihnen eine Immunität gegen Masern 
vorliegt oder sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft 
werden können oder 

3) eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom 
Gesetz betroffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1 oder 
Nummer 2 bereits vorgelegen hat. 
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Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann auch 
bestimmen, dass der Nachweis nicht bei der Leitung der jeweiligen Einrichtung, sondern 
beim Gesundheitsamt oder einer anderen staatlichen Stelle vorgelegt werden muss. Die 
Behörde, die für die Erteilung der Erlaubnis nach § 43 Absatz 1 SGB VIII 
(Kindertagespflege) zuständig ist, kann bestimmen, dass vor dem Beginn der Tätigkeit 
der Nachweis ihr gegenüber zu erbringen ist. 

 

Wenn der Nachweis NICHT vorgelegt wird, dann…: 

Wer keinen Nachweis vorlegt, darf weder in den betroffenen Einrichtungen betreut, 
noch in diesen tätig werden. Ausgenommen sind Personen, die einer gesetzlichen Schul- 
oder Unterbringungspflicht unterliegen. Kinder, die unter zwei Jahre alt sind, müssen 
mindestens eine Masernschutzimpfung (oder eine Immunität gegen Masern) nachweisen 
und können dann aufgenommen werden. Kinder unter einem Jahr können ohne Nachweis 
aufgenommen werden. 

 

Wenn der Nachweis bei schulpflichtigen Kindern NICHT vorgelegt wird, dann…: 

Wenn der Nachweis bei einem Schul- oder Unterbringungspflichtigen nicht vorgelegt 
wird, muss die Leitung der jeweiligen Einrichtung unverzüglich das zuständige 
Gesundheitsamt informieren. 

Dem Gesundheitsamt müssen personenbezogene Angaben übermittelt werden. Dabei 
gelten die allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 32 
Datenschutzgrundverordnung, DSGVO). 

 

Wie das Gesundheitsamt bei fehlendem Nachweis agiert: 

Wenn der erforderliche Nachweis nicht innerhalb einer angemessenen Frist (mindestens 
zehn Tage) vorgelegt wurde, kann das Gesundheitsamt die nachweispflichtige Person zu 
einer Beratung einladen. 

Unabhängig davon kann das Gesundheitsamt jeweils im Einzelfall entscheiden, ob nach 
Ablauf einer angemessenen Frist Tätigkeits- oder Betretensverbote ausgesprochen 
werden (außer bei schul- oder unterbringungspflichtigen Personen sowie im Falle eines 
Lieferengpasses der Impfstoffe) oder ob Geldbußen und ggf. Zwangsgelder 
ausgesprochen werden. 

Das Gesundheitsamt kann gegenüber einem einzelnen Beschäftigten ein 
Tätigkeitsverbot aussprechen. Die Folgen richten sich nach den jeweiligen vertrags-, 
dienst- oder arbeitsrechtlichen Grundlagen. 

 



Wenn jemand Dokumente in anderen Sprachen vorlegt: 

Dokumente in einer anderen Sprache oder verdächtige Dokumente müssen nicht 
anerkannt werden. In diesen Fällen ist das Gesundheitsamt zu benachrichtigen. Das 
Ausstellen und der Gebrauch gefälschter/unrichtiger Impfdokumentationen/Nachweise 
sind strafbar. Ausstellenden Ärzten drohen auch berufsrechtliche Konsequenzen. 

 

Bei Schulwechsel: 

Nur, wenn keine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen 
Einrichtung darüber vorliegt, dass ein Nachweis bereits erbracht wurde, muss der 
Nachweis erneut eingeholt werden. Für weiterführende Schulen stellt sich die 
Problematik der Überprüfung also nach dem Beginn des Schuljahres 21/22 eigentlich 
nicht mehr, wenn die Grundschulen (und sonstigen Schulen, z.B. bei Umzügen) die 
Information im Übergang weitergeben. 

 

Wenn sich jemand nicht impfen lässt:  

Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde, ob sie ein Bußgeld verhängt. Die Leitung 
einer Einrichtung, die entgegen der gesetzlichen Verbote eine Person betreut oder 
beschäftigt oder im Falle einer Benachrichtigungspflicht die Gesundheitsämter nicht 
informiert, muss mit einem Bußgeld bis zu 2.500 EUR rechnen. Das gilt auch für 
Personen, die den Nachweis trotz Anforderung des Gesundheitsamtes nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist vorlegen. Das Bußgeld kann in der Regel nur einmal verhängt 
werden. 

Neben oder alternativ zum Bußgeld kann auch ein Zwangsgeld in Betracht kommen. 
Insofern ist auch nach einer Bußgeldzahlung noch ein Druckmittel vorhanden. 

Eine Zwangsimpfung kommt aber in keinem Fall in Betracht. 

 

Bezahlung durch Krankenkasse: 

Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Schutzimpfungen. Dazu gehören auch die 
von der STIKO empfohlenen Schutzimpfungen gegen Masern. 


